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Der UVP-Genehmigungsbescheid der Steiermärkischen Landesregierung vom 21. März 2005 betreffend die Errichtung und den Betrieb 380 kV-Steiermarkleitung ist in mehrfacher Hinsicht rechtswidrig. Geltend gemacht werden kann sowohl die Rechtswidrigkeit seines Inhaltes (materielle Rechtswidrigkeit) als auch die Rechtswidrigkeit infolge Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften (formelle Rechtswidrigkeit). 

Basis der folgenden gutachterlichen Stellungnahme ist zum einen der UVP-Genehmigungsbescheid der Stmk LReg, zum anderen das von mir für den Umweltanwalt des Landes Steiermark ausgearbeiteten Rechtsgutachten vom 20. Dezember 2004. 

I.
Die Rechtswidrigkeit des UVP-Genehmigungsbescheides infolge Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften


Der UVP-Genehmigungsbescheid der Stmk LReg nach dem UVP-G 2000 (BGBl 1993/697, zuletzt idF BGBl I 2005/14) leidet unter Verfahrensmängeln, die den Bescheid mit Rechtswidrigkeit belasten. Im Folgenden werden konkrete Verletzungen wesentlicher Verfahrensvorschriften dargetan. Dabei wird auf die bereits im Rechtsgutachten aufgeworfenen verfahrensrechtlichen Fragen Bezug genommen.      

1.
Verfahrensmangel wegen Nichteinhaltung verfahrensrechtlicher Vorgaben betreffend die Anberaumung der mündlichen Verhandlung nach § 16 Abs 1 UVP-G 2000 bzw wegen Nichtstattgebung des entsprechenden Vertagungsantrages
A. Die diesbezüglichen Erwägungen der Behörde im Genehmigungsbescheid (vgl Seite 197) sind in keiner Weise überzeugend. Die Behörde beruft sich in ihrer Argumentation zunächst auf das VfGH-Erkenntnis vom 22. 6. 2002, V 53/01-26, wo dieser ausgesprochen hat, dass die in § 24f Abs 3 UVP-G idF Novelle 2000 vorgesehen gewesene 4-wöchige Frist die Behörde nicht hindert, bereits vor Fristablauf die Trassenverordnung zu erlassen. Die im konkreten Fall relevante Rechtsfrage betreffend die Anberaumung der mündlichen Verhandlung ist jedoch nicht vergleichbar mit dem von der Behörde angeführten Fall betreffend die Auflagefrist für das Protokoll über die öffentliche Erörterung gem § 24f UVP-G 2000. Die Auflage eines Protokolls kann insofern nicht mit der Auflage des Umweltverträglichkeitsgutachtens verglichen werden. Während die Auflage des Protokolls als reine Ordnungsvorschrift anzusehen ist, kommt der Auflage des Umweltverträglichkeitsgutachtens (UV-GA) wesentliche Bedeutung im UVP-Verfahren zu. Aus der Sicht der Parteien dient das UV-GA unmittelbar der Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung. Die Auffassung der Behörde, dass die beiden Rechtfragen wertungsmäßig verwandt sind, ist somit keinesfalls nachvollziehbar. 

Im betreffenden Erkenntnis erachtet der VfGH vor allem solche Verletzungen von Verfahrensvorschriften als „wesentlich“, „die zu einer Verkürzung des Anhörungsrechtes insbesondere durch die Verkürzung des Informationsrechtes“ einzelner Betroffener führen. Wenn – wie im vorliegenden Fall – die mündliche Verhandlung vor Ablauf der Auflagefrist für das UV-GA stattfindet, so tritt zwangsläufig eine Verkürzung von Informationsrechten für die Betroffenen ein (vgl diesbezüglich auch die Überschrift zu § 13 UVP-G 2000 („Information über das Umweltverträglichkeitsgutachten …“). Es handelt sich im konkreten Fall daher eindeutig um eine „wesentliche“ Verletzung von Verfahrensvorschriften.  

B. Das von der Behörde im UVP-Genehmigungsbescheid (vgl Seite 197) zitierte Erkenntnis des VwGH vom 30. 6. 2004, 2001/04/0204, wo dieser eine Zeitspanne von 10 Tagen zwischen Ladung und Augenscheinsverhandlung als (noch) ausreichend beurteilt hat, kann ebenfalls nicht vergleichsweise herangezogen werden. Die Frage, innerhalb welcher Frist eine Verhandlung anzuberaumen ist, damit die Teilnehmer rechtszeitig und vorbereitet erscheinen können, ist nach ständiger Rechtsprechung des VwGH (vgl auch das zuvor zitierte Erkenntnis) nämlich von Fall zu Fall verschieden zu beantworten. Abzustellen ist somit auf die Komplexität des konkreten Verfahrens. Das von der Behörde im zitierten VwGH-Erkenntnis vergleichsweise herangezogene gewerberechtliche Verfahren betreffend die Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb einer Asphaltmischanlage (!) lässt sich in seiner Komplexität keinesfalls mit dem UVP-Verfahren betreffend die 380 kV-Steiermarkleitung vergleichen. 

C. Im Übrigen kann auf meine Ausführungen im Rechtsgutachten verwiesen werden, wo ausführlich dargetan wurde, dass die mündliche Verhandlung jedenfalls erst nach dem Ende der 4-wöchigen Auflagefrist für das Umweltverträglichkeitsgutachten stattzufinden hat (siehe Fragen 1 und 2).  

2.
Verfahrensmangel wegen mangelhafter Beweiswürdigung betreffend den Bedarf der 380 kV-Steiermarkleitung

A.
Das UVP-G 2000 kennt keine spezielle Bedarfsprüfung. Dennoch kommt im Rahmen des vorliegenden UVP-Verfahrens dem Vorliegen eines konkreten Bedarfs an der 380 kV-Steiermarkleitung entscheidungserhebliche Bedeutung zu. Nach richtiger Auffassung der Behörde stellt sich die Prüfung der Bedarfsfrage nämlich als Grundlage für die Beantwortung der Frage dar, ob ein öffentliches Interesse an der Anlage besteht (vgl Seite 121). 

Von Relevanz ist die Bedarfsfrage somit nach jenen gem § 17 Abs 1 UVP-G 2000 mit anzuwendenden Verwaltungsvorschriften, die eine umfassende Interessensabwägung vorsehen. Zu beachten ist im konkreten Fall § 7 Abs 1 Starkstromwegegesetz 1968, § 17 Abs 3 Forstgesetz 1975 (die Behörde spricht fälschlicherweise einmal von § 18 Abs 6 ForstG [vgl Seite 190], einmal von § 18 Abs 3 ForstG [vgl Seite 192]) sowie § 6 Abs 7 Stmk Naturschutzgesetz 1976. Von Relevanz ist die Bedarfsfrage schließlich auch im Rahmen des von der Behörde zu prüfenden zusätzlichen Abweisungstatbestandes nach § 17 Abs 5 UVP-G 2000. 

Im Übrigen kann auf meine diesbezüglichen Ausführungen im Rechtsgutachten verwiesen werden (siehe Fragen 3 und 7).  

B.
Die Behörde vertritt im Genehmigungsbescheid zur Bedarfsfrage die Auffassung, dass ein dringender Bedarf nach Realisierung der 380 kV-Steiermarkleitung besteht, „da ihr die Ausführungen des Dr. Kapetanovic, die auch Eingang in das Umweltverträglichkeitsgutachten gefunden haben, schlüssig erscheinen, die gegenteiligen Vorhaltungen hingegen nicht in demselben Maß“ (vgl Seite 192). Bei den von der Behörde genannten „gegenteiligen Vorhaltungen“ handelt es sich um von einzelnen Parteien vorgelegte Privatgutachten gegenteiligen Inhalts. 

C. Nach dem sich aus § 45 Abs 2 AVG ergebenden Grundsatz der freien Beweiswürdigung hat die Behörde unter sorgfältiger Berücksichtigung der Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens nach freier Überzeugung zu beurteilen, ob eine Tatsache als erwiesen anzunehmen ist oder nicht. Das bedeutet nicht, dass es der Behörde freigestellt wäre, eine Tatsache als erwiesen anzunehmen. Der Grundsatz der freien Beweiswürdigung bedeutet vielmehr, dass alle Beweismittel grundsätzlich gleichwertig sind und dass allein der „innere Wahrheitsgehalt“ dafür ausschlaggebend zu sein hat, ob eine Tatsche als erwiesen anzusehen ist. Bei einander widersprechenden Gutachten eines amtlichen und eines nichtamtlichen Sachverständigen kann nach der Jud des VwGH
 somit nicht schon die amtliche Eigenschaft des einen Sachverständigen, sondern allein der „innere Wahrheitswert“ der Gutachten den Ausschlag geben. Einem Amtssachverständigen kommt nach der Jud des VwGH
 insofern „keine beweismachende Monopolstellung“ zu. Die Gutachten eines Amtssachverständigen und eines Privatgutachters stehen verfahrensrechtlich vielmehr gleichwertig nebeneinander
.  

D. Gem § 60 AVG muss die Behörde die bei der Beweiswürdigung maßgebenden Erwägungen in der Bescheidbegründung schlüssig darlegen. Bei widersprüchlichen Beweisergebnissen (zB bei einander widersprechenden Gutachten) muss die Behörde nach der Jud des VwGH
 in der Begründung des Bescheides schlüssig darlegen, was sie veranlasst hat, dem einen (ihrem) Ergebnis mehr Vertrauen entgegenzubringen (einen höheren Beweiswert zuzubilligen) als dem anderen. Die Behörde muss in der Begründung somit angeben, welche Erwägungen maßgebend gewesen seien, dass eine Beweismittel dem anderen vorzuziehen. Bei divergierenden Sachverständigenmeinungen ist die herrschende Auffassung allenfalls unter Beiziehung eines weiteren Sachverständigen, der sämtliche vorliegenden Gutachten zu beurteilen hat, zu ermitteln
. 

E. All dem ist die Behörde im vorliegenden Fall nicht nachgekommen. Die behördliche Beweiswürdigung ist daher als mangelhaft anzusehen. Der Behörde ist es bei einander widersprechenden Gutachten zwar gestattet, sich einem Gutachten (hier dem Gutachten des Amtssachverständigen für energiewirtschaftliche Bedarfsfragen) anzuschließen, sie hat es in der Bescheidbegründung jedoch unterlassen, die Gedankengänge aufzuzeigen, die sie veranlasst haben, von den an sich gleichwertigen Beweismitteln dem Gutachten des Amtssachverständigen einen höheren Beweiswert zuzubilligen als den einzelnen Privatgutachten
. 

Die in der Bescheidbegründung vorzufindende Aussage, dass ihr (der Behörde) die Ausführungen des Amtssachverständigen schlüssig erscheinen, die gegenteiligen Vorhaltungen hingegen nicht in demselben Maß (vgl zuvor Punkt B.), ist jedenfalls als mangelhafte Beweiswürdigung anzusehen. Nach der Jud des VwGH
 entspricht die Behörde ihrer Begründungspflicht nämlich auch dann nicht, wenn sie sich in ihren Ausführungen mit der Aussage begnügt, dass die Privatgutachten der Beschwerdeführer die ausführlichen, schlüssigen und in sich nachvollziehbaren Gutachten der Amtssachverständigen nicht zu entkräften vermocht hätten. Genau dies ist im konkreten Fall dem Grunde nach jedoch geschehen. Die Behörde hätte in ihrer Beweiswürdigung somit die Gründe aufzeigen müssen, warum den einzelnen Privatgutachten kein Glauben geschenkt wird
. Im Übrigen ist auch eine Begründung, die sich in der bloßen Wiedergabe bzw Darstellung von Sachverständigengutachten erschöpft, jedenfalls nicht als ausreichend anzusehen
. Auch ein weiterer Sachverständiger wurde von der Behörde nicht herangezogen. 

3.
Verfahrensmangel wegen Heranziehung eines mangelhaften Umweltverträglichkeitsgutachtens
A.
Das Umweltverträglichkeitsgutachten ist insofern mangelhaft, als an deren Erstellung nicht Sachverständige aller betroffenen Sachgebiete beteiligt waren. Das UV-GA wurde vielmehr von 3 Koordinatoren angefertigt und enthält auch nur die Unterschriften der Koordinatoren. Dies widerspricht § 12 Abs 1 UVP-G 2000. Hinzu kommt, dass das Teilgutachten betreffend das Landschaftsbild im UV-GA mit weniger einschneidenden Worten somit unvollständig wiedergegeben wurde. Das UV-GA ist somit als Beweismittel unbrauchbar. Die Behörde ist ihrer Pflicht zur Erhebung und Feststellung des maßgebenden Sachverhaltes iSd § 37 AVG daher nicht gerecht geworden.   

B. Im Übrigen kann auf meine diesbezüglichen Ausführungen im Rechtsgutachten verwiesen werden (siehe Fragen 5 und 6). 

4.
Möglicher Verfahrensmangel wegen Befangenheit eines Amtssachverständigen


A. Die Behörde ist im Rahmen der freien Beweiswürdigung zum Schluss gekommen, dass die vom Umweltanwalt vorgebrachte Mitwirkung eines Amtssachverständigen an der Trassenfindung nicht stattgefunden hat (vgl Seite 289). Der Umweltanwalt müsste in weiterer Verfolgung dieses Verfahrensmangels somit neue Beweise vorlegen, um seinen im Verfahren vorgebrachten Standpunkt zu erhärten. Gelingt dieser Nachweis, würde meines Erachtens Befangenheit des betreffenden Amtssachverständigen vorliegen. 


B. Die Behörde hat im Genehmigungsbescheid dargetan (vgl Seiten 197 f bzw 289 f), dass aus Vorgesprächen zwischen der Projektwerberin und einem Amtssachverständigen im Vorfeld des UVP-Verfahrens (in denen dieser seine Anforderungen an die Einreichunterlagen erläutert) keine Befangenheit des betreffenden Sachverständigen abzuleiten ist. Dem ist nach der Judikatur des VwGH grundsätzlich zuzustimmen. Nach der Judikatur könnte der Umweltanwalt im Berufungsverfahren jedoch dartun, inwieweit sich die diesbezüglich geltend gemachte Befangenheit in seinem Gutachten niedergeschlagen habe, sodass dieses Gutachten sachlich bedenklich wäre.  


C. Im Übrigen kann auf meine Ausführungen im Rechtsgutachten betreffend die Befangenheit von Amtssachverständigen verwiesen werden (siehe Frage 8). 

5.
Möglicher Verfahrensmangel wegen mangelnder Fachkunde eines Amtssachverständigen
A. Die Behörde geht im Genehmigungsbescheid (vgl Seite 289) davon aus, dass der Amtssachverständige für Naturschutz sehr wohl über die erforderliche fachliche Qualifikation verfügt, und zwar auch in jenen naturschutzfachlichen Bereichen, die nicht zum Kernbereich seiner Ausbildung (etwa im Bereich der Ornithologie) zählen. Hingewiesen wird auf die entsprechende universitäre Ausbildung und jahrzehntelange Fachpraxis. Der Umweltanwalt müsste in Verfolgung dieses Verfahrensmangels somit neue Beweise vorlegen, um seinen im Verfahren vorgebrachten Standpunkt zu erhärten. Gelingt der Nachweis der mangelnden Fachkunde, so wäre das entsprechende Gutachten des Sachverständigen mit einem wesentlichen Mangel behaftet und als Beweismittel unbrauchbar, dh nicht verwertbar. 


B. Im Übrigen kann auf meine Ausführungen im Rechtsgutachten betreffend den Sachverstand von Amtssachverständigen verwiesen werden (siehe Fragen 9 – 11).    

II.
Die materielle Rechtswidrigkeit des UVP-Genehmigungsbescheides 

Der UVP-Genehmigungsbescheid der Stmk LReg leidet daneben auch unter inhaltlichen Mängeln, die den Bescheid mit Rechtswidrigkeit belasten. Im Folgenden werden konkrete materielle Rechtswidrigkeiten dargetan. Auch wird auf die bereits im Rechtsgutachten aufgeworfenen inhaltlichen Fragen Bezug genommen.      

1.
Materielle Rechtswidrigkeit infolge eines Verstoßes gegen § 7 Abs 1 Starkstromwegegesetz 1968


A.
Gem § 7 Abs 1 Starkstromwegegesetz 1968 (BGBl 1968/70, zuletzt idF BGBl I 2001/136) hat die Behörde die starkstromwegerechtliche Bau- und Betriebsbewilligung dann zu erteilen, wenn die elektrische Leitungsanlage dem öffentlichen Interesse an der Versorgung der Bevölkerung oder eines Teiles derselben mit elektrischer Energie nicht widerspricht. Die Behörde hat die Leitungsanlage dabei auf ihre Eignung zur Erfüllung des öffentlichen Interesses der Stromversorgung zu untersuchen. Ein Widerspruch mit dem öffentlichen Interesse der Stromversorgung liegt meiner Meinung nach vor allem dann vor, wenn mit dem eingereichten Projekt die Versorgungssicherheit nicht gewährleistet ist bzw das Projekt aus energiewirtschaftlicher Sicht nicht unbedingt notwendig ist. Auch der VwGH
 geht davon aus, dass an der Verwirklichung einer elektrischen Leitungsanlage ein öffentliches Versorgungsinteresse vorzuliegen hat.  Die genannte Norm sieht im Grunde daher eine energiewirtschaftliche Bedarfsprüfung vor. Vgl dazu auch die Ausführungen im Rechtsgutachten (Fragen 3 und 7). 

B. Von diesem Ergebnis geht auch die Behörde aus, indem sie das in § 7 Abs 1 Starkstromwegegesetz 1968 normierte öffentliche Interesse der Stromversorgung wegen des dringenden Bedarfs nach Realisierung der 380 kV-Steiermarkleitung als gegeben ansieht (vgl Seiten 144 ff bzw 185). Für die Behörde ist die Bedarfsfrage somit zu Recht wesentlich für das Vorliegen eines öffentlichen Interesses an der Anlage (vgl Seite 121). 

Wie bei Punkt I. 2. dargetan, ist die behördliche Beweiswürdigung betreffend den Bedarf der 380 kV-Steiermarkleitung jedoch mangelhaft. Die Behörde ist insofern ihrer Pflicht zur Erhebung und Feststellung des maßgebenden Sachverhaltes nicht gerecht geworden. Der Bescheid verstößt somit auch gegen § 7 Abs 1 Starkstromwegegesetz 1968, da auf Grund der vorliegenden Beweiswürdigung nicht ohne weiteres vom Vorliegen eines Bedarfs und somit von einem öffentlichen Interesse der Stromversorgung ausgegangen werden kann. 

2.
Materielle Rechtswidrigkeit infolge eines Verstoßes gegen § 17 Abs 3 Forstgesetz 1975


A. Nachdem für die 380 kV-Steiermarkleitung die Voraussetzungen einer Rodungsbewilligung nach § 17 Abs 2 ForstG 1975 (BGBl 1975/440, zuletzt idF BGBl I 2004/83) nicht gegeben sind (vgl Seite 151), kann die Behörde  eine Bewilligung zur Rodung gem § 17 Abs 3 ForstG 1975 nur dann erteilen, wenn ein öffentliches Interesse an einer anderen Verwendung der zur Rodung beantragten Fläche das öffentliche Interesse an der Erhaltung dieser Fläche als Wald überwiegt. Die genannte Vorschrift sieht eine umfassende behördliche Interessensabwägung vor. Dabei muss die Behörde zunächst prüfen, ob überhaupt ein öffentliches Interesse an der nichtforstlichen Verwendung der konkreten Waldfläche besteht. Dies kann im vorliegenden Fall durchaus bejaht werden, da forstfremde öffentliche Interessen gem § 17 Abs 4 ForstG 1975 ua in der Energiewirtschaft begründet sind. In weiterer Folge hat die Behörde jedoch auch eine Gewichtung des forstfremden Interesses (hier: Energiewirtschaft) im Verhältnis zur Walderhaltung auf dieser Fläche (ein besonderes öffentliches Interesse an der Walderhaltung auf den von der 380 kV-Steiermarkleitung betroffenen Flächen wird von der Behörde nicht bestritten) vorzunehmen
. Eine Bewilligung darf dabei nur dann erteilt werden, wenn das forstfremde Interesse (Rodungsinteresse) überwiegt, dh höher zu gewichten ist.         


B. Der UVP-Genehmigungsbescheid verstößt insofern gegen § 17 Abs 3 ForstG 1975 als die Behörde die darin normierte Interessensabwägung nicht im Sinne des Gesetzes getroffen hat und damit zu Unrecht die Rodungsbewilligung erteilt hat. Die Behörde begründet das überwiegende Rodungsinteresse nämlich mit dem dringenden Bedarf an der 380 kV-Steiermarkleitung (vgl Seite 151). Wie bei Punkt I. 2. dargetan, ist die behördliche Beweiswürdigung betreffend den Bedarf der 380 kV-Steiermarkleitung jedoch mangelhaft. Die Behörde ist insofern ihrer Pflicht zur Erhebung und Feststellung des maßgebenden Sachverhaltes nicht gerecht geworden (siehe auch bereits Punkt II. 1.). Sollte ein dringender Bedarf an der 380 kV-Steiermarkleitung nicht vorliegen, so kann keinesfalls von einem überwiegenden Rodungsinteresse ausgegangen werden.  

3.
Materielle Rechtswidrigkeit infolge eines Verstoßes gegen § 6 Abs 7 Stmk Naturschutzgesetz 1976


A. Für jene Anlagenteile der 380 kV-Steiermarkleitung, die im Landschaftsgebiet Murauen errichtet werden sollen, sind die Voraussetzungen einer naturschutzrechtlichen Bewilligung gem § 6 Abs 6 Stmk NschG 1976 (LGBl 1976/65, zuletzt idF LGBl 2004/56) nicht gegeben, da die Ausführung des Vorhabens negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild zur Folge hat (vgl Seite 165). Gem § 6 Abs 7 Stmk NSchG 1976 kann eine naturschutzrechtliche Bewilligung für die entsprechenden Anlagenteile daher nur dann erteilt werden, wenn besondere volkswirtschaftliche oder besondere regionalwirtschaftliche Interessen die des Landschaftsschutzes überwiegen. Auch § 6 Abs 7 Stmk NSchG 1976 sieht somit eine umfassende behördliche Interessensabwägung vor. Ähnlich wie bei der Interessensabwägung nach § 17 Abs 3 ForstG 1975 darf eine naturschutzrechtliche Bewilligung daher nur dann erteilt werden, wenn die naturschutzfremden Interessen überwiegen, dh höher zu gewichten sind als das Interesse des Landschaftsschutzes. Bei der Interessensabwägung ist zudem zu berücksichtigen, ob der angestrebte Zweck auf eine technisch und wirtschaftlich vertretbare andere – die Landschaft weniger beeinträchtigende – Weise erreicht werden kann. 


B. Der UVP-Genehmigungsbescheid verstößt insofern gegen § 6 Abs 7 Stmk NSchG 1976 als die Behörde die darin normierte Interessensabwägung nicht im Sinne des Gesetzes getroffen hat und damit zu Unrecht die naturschutzrechtliche Bewilligung erteilt hat. Die Behörde begründet ein besonderes volkswirtschaftliches Interesse nämlich mit dem dringenden Bedarf an der 380 kV-Steiermarkleitung, da ansonsten die Versorgungssicherheit mit elektrischer Energie im Süden und Südosten des Bundesgebietes nicht aufrecht erhalten werden könne (vgl Seiten 165 f). Wie bei Punkt I. 2. dargetan, ist die behördliche Beweiswürdigung betreffend den Bedarf der 380 kV-Steiermarkleitung jedoch mangelhaft. Die Behörde ist insofern ihrer Pflicht zur Erhebung und Feststellung des maßgebenden Sachverhaltes nicht gerecht geworden (siehe auch bereits Punkt II. 1 bzw II. 2). Sollte ein dringender Bedarf an der 380 kV-Steiermarkleitung nicht vorliegen, so kann keinesfalls von einem „besonderen“ volkswirtschaftlichen Interesse ausgegangen werden. 

Im Übrigen hat die Behörde im Rahmen der Interessensabwägung auch eine unzureichende Alternativenprüfung iSd § 6 Abs 7 Satz 2 Stmk NSchG 1976 durchgeführt. Sie ist dabei nämlich nur auf die von der Projektwerberin im Rahmen der Umweltverträglichkeitserklärung vorgelegten Alternativen eingegangen. Die vom Sachverständigen für das Landschaftsbild aufgezeigten Alternativen wurden ohne nähere Begründung als nicht gangbar abgetan (vgl Seite 166). Auch diesbezüglich hat die Behörde den entscheidungsrelevanten Sachverhalt somit unvollständig ermittelt.      

4.
Materielle Rechtswidrigkeit infolge der Nichtanwendung von Art 6 Abs 2 – 4 Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie


A. Die 380 kV-Steiermarkleitung berührt zwei Natura 2000-Gebiete im Sinne der sog Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (RL 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, zuletzt idF RL 97/62/EG des Rates vom 27. Oktober 1997), und zwar das Hartberger Gmoos und die Lafnitztal-Neudauer Teiche.  Diese von Österreich der Europäischen Kommission gemeldeten Natura 2000-Gebiete (Phase 1 der Errichtung des Schutzgebietsnetzes Natura 2000) wurden – wie die Behörde richtig ausgeführt hat (vgl Seite 166) – jedoch noch nicht durch Verordnung der Stmk LReg gem § 13a Stmk NSchG 1976 zu Europaschutzgebieten erklärt (Phase 3 der Errichtung des Natura-2000-Schutzgebietsnetzes). Die Bestimmungen des § 13b Stmk NSchG 1976 über die Verträglichkeitsprüfung, die sich auf Projekte mit Auswirkungen auf Europaschutzgebiete beziehen, sind daher nicht anwendbar. 


B. Die Behörde zitiert in weiterer Folge (vgl Seite 166) das Urteil des EuGH vom 13. 1. 2005, Rs C-117/03, und legt dar, dass vor der Aufnahme der Gebiete in die Liste eine Verträglichkeitsprüfung nach Art 6 FFH-Richtlinie nicht zu erfolgen hat. Bis zu diesem Zeitpunkt sind nach Auffassung der Behörde die in Aussicht genommenen Gebiete jedoch insofern zu schützen, als im Ergebnis keine Verschlechterung eintreten darf. 

Bei der von der Behörde – Bezug nehmend auf das zuvor genannte EuGH-Urteil in der Rechtssache „Dragaggi“ – angesprochenen „Liste“ handelt es sich um die von der Europäischen Kommission zu erstellende Gemeinschaftsliste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (Phase 2 der Errichtung des Schutzgebietsnetzes Natura 2000). Sobald ein Gebiet in die Gemeinschaftsliste aufgenommen ist, unterliegt es gem § 4 Abs 5 FFH-RL den Bestimmungen des Art 6 Abs 2, 3 und 4 FFH-RL. Im zuvor zitierten EuGH-Urteil hat dieser explizit ausgesprochen, dass Art 4 Abs 5 FFH-RL dahin auszulegen ist, dass die in Art 6 Abs 2 bis 4 der Richtlinie vorgesehenen Schutzmaßnahmen nur für die Gebiete getroffen werden müssen, die in die von der Kommission festgelegte Gemeinschaftsliste nach Art 4 Abs 2 Unterabsatz 3 der Richtlinie aufgenommen worden sind. Gebiete, die noch nicht in die Gemeinschaftsliste aufgenommen sind, unterliegen demnach noch nicht dem Schutzregime des Art 6 Abs 2 bis 4 FFH-RL. Die Mitgliedstaaten sind jedoch verpflichtet, auch derartigen Gebieten einen angemessenen Schutz zuteil werden zu lassen. 

C. Der Behörde ist bei Beurteilung der relevanten Rechtslage – gestützt auf die zuvor dargelegte Judikatur des EuGH in der Rechtssache „Dragaggi“ – insofern ein Fehler unterlaufen, als sie davon ausgegangen ist, dass die von Österreich gemeldeten Natura 2000-Gebiete „Lafnitztal-Neudauer Teiche“ und „Hartberger Gmoos“ nicht dem Art 6 Abs 2 – 4 FFH-RL unterliegen. Sie geht vielmehr nur von einem, gemeldeten Gebieten unterliegenden, geminderten Schutzstatus aus (vgl Seite 166).  

Die Rechtsauffassung der Behörde ist insofern verfehlt, als für die Beurteilung der relevanten Rechtslage die Bestimmungen des Art 6 Abs 2 – 4 FFH-RL sehr wohl anzuwenden gewesen wären. Dies deshalb, weil es die in Art 4 Abs 5 FFH-RL angesprochene Gemeinschaftsliste nach Art 4 Abs 2 Unterabsatz 3 FFH-RL zum Entscheidungszeitpunkt bereits gab, was der Behörde ganz offensichtlich entgangen ist. Hinzuweisen ist diesbezüglich auf die an die Mitgliedstaaten gerichtete Entscheidung der Kommission vom 7. Dezember 2004 gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Verabschiedung der Liste von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung in der kontinentalen biografischen Region, Amtsblatt 2004, L 382, 1 vom 28. 12. 2004. Sowohl die Lafnitztal-Neudauer Teiche als auch das Hartberger-Gmoos wurden in die betreffende Gemeinschaftsliste aufgenommen (vgl Anhang I, Code des GGB: AT2208000 bzw AT2211000). Die genannten Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung wären daher dem Schutzregime des Art 6 Abs 2 bis 4 FFH-RL zu unterwerfen gewesen. Die 380 kV-Steiermarkleitung als potentiell schutzgebietsbeeinträchtigendes Vorhaben hätte daher erst nach Maßgabe einer umfassenden Verträglichkeitsprüfung nach Art 6 Abs 3 und 4 FFH-RL genehmigt werden dürfen. Die FFH-Naturverträglichkeitsprüfung – diese bezieht sich nicht nur auf Projekte innerhalb des Schutzgebietes, sondern ist auch anwendbar auf außerhalb des Gebietes zu realisierende Vorhaben, die geeignet sind, das Schutzgebiet als solches zu beeinträchtigen – wäre in diesem Fall in das UVP-Verfahren zu integrieren gewesen. Die Behörde wäre ferner verpflichtet gewesen, dem präventiven Verschlechterungs- und Störungsverbot gem Art 6 Abs 2 FFH-RL umfassend Rechnung zu tragen
.  

Hinzuweisen ist abschließend noch auf Folgendes: Da die betreffende Gemeinschaftsliste am 28. Dezember 2004 im Amtsblatt der EU kundgemacht wurde, ist das Land Steiermark gem Art 4 Abs 4 FFH-RL verpflichtet, ua die Lafnitztal-Neudauer Teiche sowie das Hartberger-Gmoos so schnell wie möglich als besondere Schutzgebiete auszuweisen (und zwar gem § 13a Abs 1 Stmk NSchG 1976 als sog Europaschutzgebiete). Dem ist von der Stmk LReg bislang nicht entsprochen worden. Dies, obwohl bereits rund 4 Monate seit der Veröffentlichung der Gemeinschaftsliste vergangen sind. Dies ändert jedoch nichts daran, dass für die 380 kV-Steiermarkleitung die Art 6 Abs 2 – 4 FFH-RL unmittelbar anzuwenden gewesen wären. Die Anwendbarkeit der Bestimmungen des Art 6 Abs 2 – 4 FFH-RL gilt nämlich unabhängig davon, ob der Mitgliedstaat das betreffende Gebiet bereits förmlich unter Schutz gestellt hat
.             

5.
Materielle Rechtswidrigkeit infolge eines Verstoßes gegen § 17 Abs 5 UVP-G 2000


A. Gem § 17 Abs 5 UVP-G 2000 ist ein Antrag dann abzuweisen, wenn eine von der UVP-Behörde vorzunehmende Gesamtbewertung ergibt, dass durch das Vorhaben und seine Auswirkungen schwer wiegende Umweltbelastungen zu erwarten sind, die durch Auflagen oder sonstige Vorschreibungen nicht verhindert oder auf ein erträgliches Maß vermindert werden können. Die Behörde hat dabei expressis verbis auf die öffentlichen Interessen, insbesondere des Umweltschutzes Bedacht zu nehmen. 


Die Behörde geht in ihren diesbezüglichen Erwägungen (vgl Seiten 179 ff), gestützt auf das Fachgutachten für das Schutzgut Landschaft, davon aus, dass bei Verwirklichung der 380 kV-Steiermarkleitung eine an eine Verunstaltung des Landschaftsbildes heranreichende, schwer wiegende Beeinträchtigung desselben eintreten würde (Umweltunverträglichkeit bei isolierter Betrachtung des Landschaftsbildes). Im Rahmen der nach § 17 Abs 5 UVP-G 2000 durchzuführenden Gesamtbewertung kommt die Behörde jedoch zum Schluss, dass durch die 380 kV-Steiermarkleitung schwer wiegende Umweltbelastungen, die zu einer Abweisung des Genehmigungsantrages auf Grund dieser Bestimmung führen müssten, nicht zu erkennen sind. Nach Auffassung der Behörde lassen die erheblichen ökologischen Vorteile der 380 kV-Steiermarkleitung gegenüber dem derzeitigen Zustand die Inkaufnahme der zweifellos erheblichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes gerechtfertigt erscheinen. Negative Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft werden von der Behörde somit durch die positiven Auswirkungen auf andere Schutzgüter aufgewogen (vgl auch Seite 302). Hinzu kommt – so die Behörde – der unbestrittene, dringliche energiewirtschaftliche Bedarf an der Leitung, der im Rahmen des § 17 Abs 5 UVP-G 2000 ebenfalls in Anschlag zu bringen ist. Insgesamt kommt die Behörde somit zum Ergebnis, dass durch die 380 kV-Steiermarkleitung zwar ein sehr erheblicher Landschaftseingriff erfolgt, der aber auf Grund der umweltbezogenen Gesamtbewertung und einer Interessensabwägung hingenommen werden kann bzw hinzunehmen ist (vgl auch Seite 284 bzw 343). 


B. Der UVP-Genehmigungsbescheid verstößt insofern gegen § 17 Abs 5 UVP-G 2000 als der Genehmigungsantrag nach der zitierten Gesetzesbestimmung abzuweisen gewesen wäre, und zwar aus folgenden Gründen:

1.
Der sehr erhebliche Landschaftseingriff stellt eine schwer wiegende Umweltbelastung dar, die durch Auflagen, Ausgleichsmaßnahmen etc nicht verhindert oder auf ein erträgliches Maß vermindert werden kann. Der Sachverständige für das Landschaftsbild hat die Verfügbarkeit wirksamer Ausgleichsmaßnahmen explizit verneint (vgl Seite 307). Auch für die Behörde steht fest, dass die negativen Auswirkungen der 380 kV-Steiermarkleitung auf die Landschaft bzw den Landschaftscharakter nicht durch Auflagen verhindert werden können (vgl Seite 165).  

Im Rahmen der nach § 17 Abs 5 UVP-G 2000 durchzuführenden Gesamtbewertung ist es nicht möglich, negative Umweltauswirkungen durch positive Umweltauswirkungen aufzuwiegen. Die Behörde kann die unterschiedlichen Umweltauswirkungen nicht einfach durch ein „Rechenverfahren“ addieren oder saldieren, weil es keine entsprechende „Verrechnungseinheiten“ gibt, die es erlauben, verschmutztes Wasser oder zerstörte Landschaft gegen saubere Luft etc aufzurechnen. Dadurch, dass in andere Schutzgüter nicht bzw nicht so gravierend eingegriffen wird, wird der Eingriff in die Landschaft keinesfalls geringer. 

In der Rechtssache „Motorsportzentrum Spielberg“
 hat der Umweltsenat die Meinung vertreten, dass § 17 Abs 5 UVP-G 2000 von der Behörde dort zu prüfen ist, „wo zwar die Vorgaben der anzuwendenden Verwaltungsvorschriften (gerade noch) eingehalten werden, aber die Gesamtbewertung ein negatives Ergebnis zeitigt“, dh „erhebliche Restbelastungen der Schutzgüter verbleiben“. Daraus ergibt sich, dass ein Vorhaben sich in der Gesamtbewertung als umweltunverträglich erweisen könnte, obwohl die Belastung der einzelnen Umweltmedien jeweils noch vertretbar ist. Nicht zulässig ist meiner Meinung nach hingegen eine Auslegung der betreffenden Gesetzesbestimmung dergestalt, dass ein Vorhaben sich in der Gesamtbeurteilung als umweltverträglich erweist, obwohl die Belastung eines oder mehrerer Umweltmedien nicht vertretbar ist. Zu einem solchen Ergebnis kommt jedoch die Behörde im konkreten Fall. § 17 Abs 5 UVP-G 2000 ist vielmehr als eine Norm anzusehen, „die schwer umweltbeeinträchtigende Vorhaben auch dann erfasst, wenn sie – wie auch immer – durch die Maschen der Bewilligungsvoraussetzungen der Materiengesetze und des § 17 Abs 2 fallen würden“
. 

Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf das im Verwaltungsrecht geltende Kumulationsprinzip, wonach für die Errichtung und den Betrieb einer Anlage alle erforderlichen Genehmigungen vorliegen müssen, sodass die Realisierung eines Projekts im Falle auch nur einer einzigen negativen Bewilligung gescheitert ist. Ähnlich verhält es sich bei den nach den einzelnen Verwaltungsvorschriften kumulativ anzuwendenden Genehmigungsvoraussetzungen. So müssen für die Erteilung einer entsprechenden Genehmigung alle materiellrechtlichen Genehmigungsvoraussetzungen des betreffenden Gesetzes erfüllt sein. Auch diesbezüglich bewirkt die Nichterfüllung auch nur einer einzigen Genehmigungsvoraussetzung die Abweisung des entsprechenden Genehmigungsantrages. 

2. 
Die von der Behörde nach § 17 Abs 5 UVP-G 2005 vorgenommene „positive“ Gesamtbewertung ist insofern nicht nachvollziehbar, als die 380 kV-Steiermarkleitung nicht nur in Bezug auf das Landschaftsbild, sondern in mehreren Teilbereichen durchaus erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt hat, und zwar nicht nur in der Bauphase sondern auch in der Betriebsphase. Dies ergibt sich sowohl aus einzelnen Fachgutachten als auch aus dem eigentlichen Umweltverträglichkeitsgutachten und wird von der Behörde auch nicht in Frage gestellt (vgl etwa Seite 172). Während der Betriebsphase kann laut UV-GA eine Beeinträchtigung der Lebensräume von Pflanzen und Tieren nicht ganz ausgeschlossen werden (vgl Seite 136), verbleibt eine geringe Restbelastung in Bezug auf Bodenauswirkungen (vgl Seite 136) und erfolgt eine Beeinträchtigung der Vogelwelt (vgl Seite 135 bzw 279). Außerdem ergeben sich durch die geplante Leitung  negative Auswirkungen auf die Raumentwicklung, und zwar eine geringe bis hohe Gesamtbelastung auf den Siedlungsraum und das Ortsbild sowie geringe bis sehr hohe nachteilige Eingriffe in Bezug auf Regionalentwicklung, Freizeit, Erholung und Tourismus (vgl Seiten 138 bzw 315 ff). Zusätzliche Umweltbeeinträchtigungen ergeben sich in der Bauphase, und zwar betreffend die Lebensräume von Tieren und Pflanzen sowie betreffend Boden, Wasser, Luft und Forst. 


Unter Berücksichtigung all dieser negativen Umweltauswirkungen – und nicht nur jener in Bezug auf das Landschaftsbild – hätte die Gesamtbewertung nach § 17 Abs 5 UVP-G 2000 somit zur Antragsabweisung führen müssen.    

3.
Der Prüfung des Tatbestandes des § 17 Abs 5 UVP-G 2000 hat eine ausgewogene Abwägung aller öffentlichen Interessen, insbesondere des Umweltschutzes voranzugehen. Die Behörde verweist dabei wiederum auf den dringenden energiewirtschaftlichen Bedarf an der 380 kV-Steiermarkleitung. Wie bei Punkt I. 2. dargetan, ist die behördliche Beweiswürdigung betreffend den Bedarf der Leitung jedoch mangelhaft. Die Behörde ist insofern ihrer Pflicht zur Erhebung und Feststellung des maßgebenden Sachverhaltes nicht gerecht geworden (siehe auch bereits Punkt II. 1., II. 2. sowie II. 3.). 

Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch darauf, dass die Behörde im Rahmen der Interessensabwägung die Interessen des Umweltschutzes zu wenig gewürdigt hat. Auf Grund der besonderen Hervorhebung der öffentlichen Interessen des Umweltschutzes („insbesondere des Umweltschutzes“) kommt dem Umweltschutz im Rahmen der in die Gesamtbewertung einfließenden Bedachtnahme auf öffentliche Interessen jedoch ein besonderes Gewicht zu. Dies nicht zuletzt auch auf Grund der bundesverfassungsrechtlichen Verankerung des Umweltschutzes als Staatszielbestimmung durch BGBl 1984/491, an die die Verwaltung selbstverständlich gebunden ist. 

C. Im Übrigen kann auf meine Ausführungen im Rechtsgutachten verwiesen werden (siehe Frage 4). 

6.
Materielle Rechtswidrigkeit infolge der rechtswidrigen Anwendung des § 17 Abs 1 letzter Satz UVP-G 2000 idF BGBl I 2004/153


A. Die Behörde hat die Genehmigung der 380 kV-Steiermarkleitung unter dem Vorbehalt des Erwerbs der zur Ausführung des Vorhabens – allenfalls – erforderlichen Zwangsrechte (insb §§ 11 ff StWG 1968 und §§ 10 ff Stmk StWG) erteilt. Die Behörde beruft sich dabei auf § 17 Abs 1 letzter Satz UVP-G 2000 (vgl Seite 6). Dies ist insofern rechtswidrig, als die Behörde diese Bestimmung im vorliegenden Fall nicht anwenden hätte dürfen. 


B. § 17 Abs 1 letzter und vorletzter Satz UVP-G 2000 wurden durch die UVP-G-Novelle 2004 (BGBl I 2004/153) eingeführt. Die Ergänzung in § 17 Abs 1 UVP-G 2000 dient nach den Gesetzesmaterialien
 – so wie die Änderungen in den §§ 2 Abs 3 und 5 Abs 1 UVP-G 2000 – der Klarstellung in Bezug auf Enteignungen. Ausgenommen § 111 Abs 4 erster Satz WRG bleibt nunmehr gem § 2 Abs 3 UVP-G 2000 die nach dem anzuwendenden Materiengesetz zuständige Behörde weiterhin für die Entscheidung über Enteignungen und Entschädigungen zuständig und die dort vorgesehenen Verfahrensbestimmungen sind weiterhin anwendbar
. Die Einräumung von Zwangsrechten nach den Starkstromwegegesetzen ist daher nicht von der UVP-Behörde im konzentrierten Genehmigungsverfahren sondern von den Starkstromwegebehörden nach den entsprechenden Verfahrensvorschriften der Starkstromwegegesetze vorzunehmen. 


C. Die Behörde hätte § 17 Abs 1 letzter Satz UVP-G 2000 im vorliegenden Fall insofern nicht anwenden dürfen, als der konkrete Sachverhalt nicht unter diese Bestimmung subsumiert werden kann. § 17 Abs 1 letzter Satz UVP-G 2000 bezieht sich nämlich auf den ebenfalls durch die UVP-G-Novelle 2004 eingeführten vorletzten Satz des § 17 Abs 1 (arg.: „in diesem Fall“). Die beiden Sätze sind wiederum im Kontext der §§ 2 Abs 3 und 5 Abs 1 UVP-G 2000 idF der UVP-G-Novelle 2004 zu betrachten. 

Aus den genannten Rechtsvorschriften ergibt sich, dass § 17 Abs 1 letzter Satz UVP-G 2000 logischerweise nur dann anzuwenden ist, wenn das nach einer bestimmten Verwaltungsrechtsvorschrift vorgesehene Zwangsrecht Genehmigungsvoraussetzung für die Erteilung der entsprechenden Genehmigung ist
. In den Starkstromwegegesetzen liegt jedoch genau der umgekehrte Fall vor. So sind gem § 11 Abs 1 Starkstromwegegesetz 1968 jedem, der eine elektrische Leitungsanlage betreiben will, dann entsprechende Leitungsrechte an Grundstücken einzuräumen, wenn und soweit dies durch die Bewilligung der Errichtung, Änderung oder Erweiterung der elektrischen Leitungsanlage notwendig wird. Die Einräumung eines Leitungsrechts nach dem Starkstromwegegesetz 1968 setzt somit das Vorliegen einer starkstromwegerechtlichen Bau- und Betriebsbewilligung nach § 7 voraus
. Die Einräumung von Leitungsrechten nach dem Starkstromwegegesetz 1968 bzw dem Stmk Starkstromwegegesetz 1971 ist somit nicht Voraussetzung für die Erteilung der UVP-Genehmigung. Davon scheint jedoch die Behörde fälschlicherweise ausgegangen zu sein. Vielmehr ist ein rechtskräftiger UVP-Genehmigungsbescheid Voraussetzung für die Einräumung entsprechender Leitungsrechte nach §§ 11 ff Starkstromwegegesetz 1968 (§§ 10 ff Steiermärkisches Starkstromwegegesetz 1971)
. Da der UVP-Genehmigungsbescheid über die 380 kV-Steiermarkleitung noch nicht (formell) rechtskräftig ist, können somit noch keine Zwangsrechte nach dem Starkstromwegegesetz 1968 (dem Stmk Starkstromwegegesetz 1971) eingeräumt werden. Entsprechende Verfahren können jedoch durchaus parallel laufen, da Anträge auf behördliche Einräumung von Leitungsrechten gem § 16 Abs 3 Starkstromwegegesetz 1968 (§ 15 Abs 3 Stmk Starkstromwegegesetz 1971) auch nach Einbringung des Ansuchens um Bewilligung der elektrischen Leitungsanlage gestellt werden können (somit auch vor bzw zeitgleich mit dem Ansuchen). 

D. Die im Gutachtensauftrag gestellte Frage ist somit folgendermaßen zu beantworten: Die KonsenswerberInnen der 380 kV-Leitung können unabhängig von der Rechtskraft des UVP-Genehmigungsbescheides sehr wohl Verfahren zur Einräumung von Zwangsrechten nach dem StWG bzw nach dem Stmk StWG einleiten. Derartige Verfahren könnten auch vor Rechtskraft des UVP-Bescheides durchgeführt werden. Abgeschlossen werden dürfte die Verfahren zur Einräumung von Zwangsrechten jedoch erst nach Vorliegen eines rechtskräftigen UVP-Genehmigungsbescheides.         
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� Vgl etwa VwSlg 1213 A/1950 bzw VwGH 26. 11. 1990, 90/10/0127. Näher dazu vgl Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensgesetze I § 45 E 173 bzw § 52 E 229.


� Vgl etwa VwSlg 6681 A/1965; VwGH 29. 9. 1992, 89/17/0181; VwGH 19. 12. 1996, 93/06/0229. Näher dazu vgl Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensgesetze I § 45 E 171. 


� Vgl etwa VwSlg 2453 A/1952. Weitere Nachweise siehe Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensgesetze I § 45 E 166 und 174 bzw § 52 E 230. 


� Vgl etwa VwGH 27. 6. 1990, 89/03/0220 bzw VwGH 10. 4. 1991, 90/03/0264. Weitere Nachweise siehe Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensgesetze I § 45 E 70, 71, 166, 167 und 175, § 52 E 228 sowie § 60 E 101, 102, 104 und 106. 





� So VwSlg 8268 A/1972 bzw VwGH 30. 10. 1991, 91/09/0047. Näher dazu vgl Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensgesetze I § 45 E 176 bzw § 52 E 232.


� Vgl dazu auch VwGH 5. 6. 1987, 85/18/0061. Weitere Nachweise siehe Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensgesetze I § 45 E 169.


� Vgl VwGH 27. 9. 1994, 92/07/0076 bzw Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensgesetze I § 45 E 63.


� Vgl auch VwGH 16. 9. 1992, 88/13/0224 bzw Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensgesetze I § 60 E 97.


� Vgl VwGH 25. 9. 1990, 86/07/0244 uva. Weitere Nachweise siehe Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensgesetze I § 60 E 34 und 95.


� Vgl etwa VwGH 23. 2. 1999, 98/05/0196. 


� Vgl dazu insb Brawenz/Kind/Reindl, Forstgesetz 1975 (2005) 141. 


� Umfassend zur FFH-RL, insb zu Art 6 siehe etwa Bußjäger, Österreichisches Naturschutzrecht (2001) 221 ff; Ennöckl, Natura 2000. Die Vogelschutz- und Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und ihre Umsetzung im österreichischen Naturschutzrecht (2002) 33 ff, 69 ff bzw 75 ff; Madner, Naturschutzrecht, in Holoubek/Potacs (Hrsg), Handbuch des öffentlichen Wirtschaftsrechts, Bd 2 (2002) 535 (543 ff bzw 555 ff); Gellermann, Biotop- und Artenschutz, in Rengeling (Hrsg), Handbuch zum europäischen und deutschen Umweltrecht2, Band II, 1. Teilband (2003) 1220 (1227 ff); Rajal/Tschugguel, NATURA 2000. Das Schutzgebietssystem der EU (2004) 29 ff. 


� Eine erste Analyse des „Dragaggi-Urteils“ des EuGH vom 13. 1. 2005 sowie der Entscheidung der Kommission vom 7. 12. 2004 liefert Schütz, Die Umsetzung der FFH-Richtlinie – Neues aus Europa, UPR 2005, 137.  


� US 3. 12. 2004, 5B/2004/11-18. 


� Vgl Weber/Dolp in Bergthaler/Weber/Wimmer (Hrsg), Die Umweltverträglichkeitsprüfung, Kapitel IX Rz 80. 


� Vgl 648 BlgNR 22. GP 10. 


� Vgl auch 648 BlgNR 22. GP 7 f.


� So wohl auch 648 BlgNR 22. GP 10. 


� So auch Sladecek/Orglmeister, Starkstromwegerecht 97. 


� Auch in den Gesetzesmaterialien ist festgehalten, dass die Genehmigung nach § 17 UVP-G 2000 eine entsprechende materienrechtliche Vorhabensgenehmigung darstellt. Vgl 648 BlgNR 22. GP 8. 
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